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SCHWEIZERISCHE HILFSGESELLSCHAFT FUR GEISTESSCHWACHE
Redaktion: Willi Hiibscher, Lenzburg; H. Bolli, Pestalozziheim, Pfiffikon-Zch.; E. Kaiser, Ziirich

Alle Einsendungen und Mitteilungen richte man an W. Hiibscher

Die Griindung von Spezialklassen ist im Kt.Schwyz dringend nétig

Vorbemerkung der Redaktion: Frl. Margret Fuchs, Ein-
siedeln, hat im Kanton Schwyz Erhebungen iiber die Not-
wendigkeit der Einfithrung neuer Hilfsklassen durchgefiihrt
und sie zur Diplomarbeit an der Schule fiir Soziale Arbeit in
Ziirich ausgewertet. Die Arbeit ist sehr aufschluBireich, und
man mochte wiinschen, daB} in allen andern Kantonen von
Zeit zu Zeit solche Erhebungen durchgefiihrt wiirden. Da das
Interesse der Fachkreise fiir sie groB} ist — eine &dhnliche
Arbeit iiber die Verhiltnisse im Baselbiet hat uns das vor
Jahren drastisch gezeigt — lassen wir nachstehend die Arbeit
in extenso folgen, wobei wir bemerken moéchten, da3 der Ab-
druck aus dem Sonderdruck aus der «Schweizerischen Zeit-
schrift fiir Gemeinniitzigkeit (96. Jahrgang, Heft 7/8, 1957)
erfolgt.

1. Einleitung

Die Fiirsorgestelle Pro Infirmis in Brunnen machte
auf das dringende Problem von Spezialklassen im
Kanton Schwyz aufmerksam. Durch das Fehlen von
Spezial- und Sonderklassen und kantonseigener An-
stalten fur schwachbegabte, bildungsfahige Kinder
begegnet die Fiirsorgestelle bei der Versorgung sol-
cher Kinder groffen Schwierigkeiten.

Die Schulbehorden des Kantons Schwyz sind sich
des Mangels von Spezialklassen bewuft. Erst kiirz-
lich wieder, am 10. August 1956, wurden die Schul-
rate der groBern Gemeinden vom Erziehungsrat in
einem Rundschreiben aufgefordert, «die Frage der
Errichtung solcher Spezial-und Férderklassen ernst-
lich zu prifen». In verschiedenen Gemeinden wur-
den die Probleme, die mit der Griindung von Spe-
zialklassen zusammenhangen, seit langerer Zeit er-
wogen; leider scheiterten die Initiativen immer
wieder an den auftretenden Schwierigkeiten.

Schwierigkeiten zeigen sich jedoch tiberall bei der
Grindung von Spezialklassen. Das Bestehen von
solchen Klassen in anderen Kantonen zeigt aber,
daB diese Schwierigkeiten nicht uniiberwindlich
sind.

Aufler einer Gesamtspezialklasse im Kantons-
hauptort hat der Kanton Schwyz keine Schulen fiir
schwachbegabte, bildungsfihige Kinder. In den Jah-
ren 1918—1928 bestand eine «Spezialschule» in der
Gemeinde Ingenbohl.

Neue Schulhduser entstehen zur Zeit in Kif-
nacht, Lachen, Galgenen, Schiibelbach, Wollerau
und Freienbach; Raumlichkeiten fiir Spezialklassen
sind z. T. in diesen Neubauten vorgesehen. Die
Schulpflegen werden von der Fiirsorgestelle Pro In-
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firmis jeweils auf das Spezialklassenproblem auf-
merksam gemacht, und es ist wenigstens zu hoffen,
daB an jenen Orten, wo neue Schulhduser gebaut
werden, Raummangel der Griindung von Spezial-
klassen nicht mehr im Wege steht.

In erster Linie scheitert die Grindung von Spe-
zialklassen im Kanton Schwyz an den Finanzen.
Es ist daher von groBter Wichtigkeit, Behorden und
Volk davon zu iiberzeugen, daB sich diese Schu-
lungsmehrkosten spater bezahlt machen, indem
schwachbegabte Kinder durch eine ihren Fahig-
keiten angepafite Erziehung zu brauchbaren Men-
schen herangebildet werden kénnen, die das Ge-
meinwesen weniger belasten.

Ein weiterer hemmender Faktor sind die Eltern,
die einer Spezialschulung fiir ihre Kinder mit Ab-
neigung gegeniiberstehen. Aufklarung tut hier not.

Ganz besonders aber sollte der Beweis erbracht
werden, dafl die Griindung von Spezialklassen im
Kanton Schwyz gerechtfertigt ist. Es wurde daher
eine Erhebung bei allen Primarschullehrern des
Kantons durchgefiihrt.

Neben der Abklirung der Zahl der schwach-
begabten Kinder im ganzen Kanton ging es auch
darum, die Ansicht der Schwyzer Lehrerschaft zum
Spezialklassenproblem kennen zu lernen. Diese er-
wies sich als eindeutig positiv und hat tiberdies ge-
zeigt, daB bei allen Lehrern die Hilfe am Kind im
Vordergrund steht.

I1. Erhebung iiber die schwachbegabten Kinder
im Kanton Schwyz

Um ein Gesamtbild fiir den Kanton Schwyz zu erhalten,
war es wichtig, alle schwachbegabten Kinder zu erfassen, Dies
diirfte mit Ausnahme von wenigen gelungen sein.

1. Wer wurde gefragt?

a) Lehrerschaft. Diese setzt sich im Kanton Schwyz wie
folgt zusammen (laut Staatskalender 1956/58):

Lehrer 76
Lehrschwestern 120
Lehrerinnen 31
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Es wurde ein Fragebogen fiir die Gesamtschulen und einer
fiir die Einzelklassen aufgestellt. Jeder der 227 Lehrer und
Lehrerinnen erhielt den entsprechenden Fragebogen mit Be-
gleitschreiben. Davon sind 209 beantwortet worden.



Weitere 35 Fragebogen gingen orientierungshalber an die
4 Schulinspektoren und 31 Schulprésidenten des Kantons.

b) Gemeindekanzleien. Die 30 politischen Gemeinden des
Kantons erhielten ein Rundschreiben mit der Bitte um An-
gaben iiber Kinder, welche von Waisenamtern und Armen-
pilegen zur Zeit direkt in Anstalten oder auch nur in all-
gemeinen Kinderheimen versorgt sind. Alle Antworten gingen
ein.

¢) Anstalten fiir schwachbegabte Kinder. 6 auBerkantonale
Anstalten, welche Kinder aus dem Kanton Schwyz aufneh-
men, wurden um Angaben betr. Versorgungen ersucht. Samt-
liche Betriebe beantworteten die Anfrage.

d) Pro Infirmis. Nach Riickfrage bei der Firsorgestelle
Pro Infirmis iibermittelte dieselbe eine Liste jener Kinder,
welche bei ihr angemeldet sind und auf Versorgung warten.

2. Was ergibt sich aus der Befragung?

a) Anzahl der Schwachbegabten. Aus den 31
Schulgemeinden des Kantons Schwyz wurden fol-
gende minderbegabte Kinder gemeldet:

Meldung von Seiten der Lehrerschaft:

Einfache Repetenten 402*
Doppel-Repetenten . 104*
Mehrfach-Repetenten c ® i @ 925*
Andere fiir Spezialschulung in Betracht

kommende Schwachbegabte 388**

Gemeldete Kinder von auflerkantonalen Anstalten 36
Gemeldete Kinder v. Waisen- u. Armenbehérden 21

Meldung von Pro Infirmis . . . . . . . 16 992
Von den 992 gemeldeten Kindern erhalten fol-
gende Spezialunterricht und -Erziehung:
In einer Gemeindespezialklasse (Schwyz) . . . 22
In 2 privaten Spezialklassen in Goldau u. Brunnen 8
In auBerkantonalen Anstalten
fiir schwachbegabte Kinder und in Heimen . . 57 87
905

* davon 67 Milieugeschadigte
** davon 70 Milieugeschidigte

905 schwachbegabte Kinder erhalten gemdf} obiger
Aufstellung nicht den ihren Anlagen und Fihig-
keiten entsprechenden Unterricht.

Lokale Untersuchungen in andern Gegenden ha-
ben ergeben, daBl 60 % der gemeldeten Repetenten
und schwachbegabten Schiiler nicht in die Normal-
schule gehéren und einen ihnen angepaften Unter-
richt bendtigen.

b) Beantwortung der Fragen.

Frage Nr. 1: Wiirden Sie es begriiBen, wenn all-
fallige Schwachbegabte unter ihren
Schiilern in einer Spezialklasse un-
terrichtet werden kémnten, unab-
hangig von vorliegenden, noch zu
beseitigenden Schwierigkeiten?
Diese Frage wurde von der Lehrerschaft des Kan-
tons Schwyz wie folgt beantwortet:

Ja 188
Nein 10
Ohne Stellungnahme 11
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Die Meinung der Lehrer und Lehrerinnen des
Kantons Schwyz lautet somit eindeutig zugunsten
der Spezialklassen.

Frage Nr. 2: Was spricht Ihrer Meinung nach fiir
eine Spezialklasse?

Zu dieser Frage wurde von 194 Lehrern und Leh-
rerinnen Stellung genommen.

Die Ansichten gehen zum groBten Teil in der
gleichen Richtung. Es werden vor allem die indivi-
duelle Behandlung und die den vorhandenen Fahig-
keiten entsprechende Forderung befiirwortet. Das
Selbstvertrauen der Kinder werde gestarkt und die
Gefahr fiir Minderwertigkeitsgefiihle verringert.
Nur die Spezialklasse besitze die nétigen Hilfsmittel
fiir die Veranschaulichung des Unterrichtes, und
die Lehrkraft sei durch ihre heilpadagogische Aus-
bildung besser in der Lage, die geistigen und seeli-
schen Krafte des Kindes zu erfassen.

Auf der andern Seite seien diese schwachen Ele-
mente fir die Normalschule eine Belastung; sie
hemamen den Unterricht. Vor allem sei der Lehr-
plan nicht fiir schwache Schiiler gedacht. Viele Leh-
rer bemerken auch die zu groBe Schiilerzahl in den
Primarklassen, welche das Eingehen auf Besonder-
heiten nicht erlaubt.

Frage Nr. 3: Was spricht dagegen?

30 Lehrer haben diese Frage mit «<xNICHTS» be-
antwortet. '

32 Lehrer machten keinen Vermerk. Nachdem
sie aber Frage 2 positiv beantwortet hatten, ist an-
zunehmen, daB nach ihrer Meinung michts gegen
eine Spezialklasse spricht.

Viele Lehrer fiirchten, bei den Eltern auf groflen
Widerstand zu stoBen; andere haben Bedenken
wegen der finanziellen Belastung fiir die Gemeinde.
Einige erwagen den langen Schulweg vom Bergdorf
ins Gemeindeschulhaus, eventuelle Wegnahme von
der Familie und die damit verbundenen Kosten. Es
wird auch auf die Gefahr hingewiesen, dafl die
Schiiler durch den Besuch der Spezialklasse Minder-
wertigkeitsgefithle bekommen und unter dem Spott
der andern Kinder zu leiden haben. Ferner wird der
Ansporn der guten Schiiler vermiBt und die Tren-
nung von ihren Schulkameraden bedauert. Die
Normalschiiler ihrerseits hitten Gelegenheit, auf
ithre schwicheren Kameraden Riicksicht zu nehmen,
was sich auf die Charakterbildung vorteilhaft aus-
wirke.

Die oben erwahnten Befiirchtungen sind nicht
grundlos, aber doch nicht stichhaltig genug, um der
Schaffung im Wege zu stehen.
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III. Was ist bei der Griindung von Spezialklassen
im Kanton Schwyz zu beachten?

1. Finanzierung

Verschiedene Lehrer weisen in ihrer Stellung-
nahme auf die vermehrte finanzielle Belastung des
Gemeindebudgets hin. Es ist zu sagen, daB, beson-
ders in kleinen Gemeinden, der Kostenpunkt ziem-
lich ins Gewicht fallen diirfte, jedoch werden diese
Ausgaben meistens iiberschatzt.

Die Erziehungskanzlei des Kantons Schwyz orien-
tiert wie folgt iiber die Kosten der Spezialklasse am
Hauptort:

Fiir Besoldung der Lehrkraft Fr. 9900.—
abziigl. Zulagen und Entschadigungen

des Kantons o Fr. 3400.—
Zu Lasten der Gemeinde . Fr 6500.—

Die Spezialklasse in Schwyz befindet sich in einem
der Schulhiuser der Gemeinde; es wurde ein Betrag
von Fr. 1000.— angesetzt fiir das Lokal, sowie Hei-
zung und Wartung desselben. Dazu kommen ferner
die Lehrmittel fiir die Schiiler, die indessen auch
ohne Spezialklasse abgegeben wiirden.

Die Einrichtungskosten sind einmalig und kén-
nen fiir gewdhnlich niedrig gehalten werden, da
vielfach Pulte und andere Schulgerate vorhanden
sind. Die Anschaffung von Material fiir die hand-
werkliche Forderung der SpezialklaBler ist auch
nicht kostspielig. Die Auslagen hiefiir richten sich
vor allem nach den Unterrichtsmethoden des Spe-
zialklassenlehrers.

Bei der Betrachtung der Kosten ist zwei Punkten
besondere Aufmerksamkeit zu schenken:

a) Vergleich mit den Kosten einer Anstaltsver-
sorgung. Die Auslagen in Anstalten pro Kind und
Jahr varieren zwischen Fr. 1300.—
und . . . . . L L L. Fr. 1800.—
(Als Vergleich sei hier die Spezial-
klasse in Schwyz aufgefiihrt)

Kosten fiir die Gemeinde bei Berech-
nung des Lokals, Heizung und
Warthtig » = s : s = s =

Bei einer Anzahl von 20 Schiilern er-
gibt sich pro Kind und Jahr ein
Betrag von s o8 & s Fr. 375.—
(Natiirlich miissen die Eltern auch mit Selbst-
kosten fiir die Verpflegung der Kinder zu Hause
rechnen.)

Fr. 7500.—

b) Férderung der Erwerbstitigkeit. Als ‘absolut
lohnend erweist sich das System der Spezialklassen,

168

wenn man betrachtet, welch andere, spatere Kosten
damit vermieden werden konnen. Manches Kind
kann durch die Sonderbildung einem seinen An-
lagen enstprechenden Berufe, bzw. Anlehre zuge-
fithrt werden. Die Erwerbsmoglichkeiten werden
grofer. Bei andern kann wenigstens verhiitet wer-
den, daB sie spater das Budget der Armenbehorden
belasten.

Von besonderer Wichtigkeit ist aber, dafl dem
Auftreten von moralischen Schiden mit ihren man-
nigfaltigen Auswirkungen entgegengewirkt werden
kann.

2. Riumlichkeiten

Es kommt vor, daB8 die Grindung von Spezial-
klassen am Mangel an Raumlichkeiten scheitert.
Wohl diirfte es in mancher Gemeinde nicht leicht
sein, den geeigneten Raum zu finden. Mit der Ver-
tréstung auf einen eventuell spatern Schulhausneu-
bau ist aber der Sache nicht gedient. Das Problem
ist akut, und sofortige Mafinahmen zur Losung der
Raumfrage, auch wenn sie fiir den Anfang nicht
absolut ideal ist, sollten angeordnet werden.

Bei der Beschaffung von Raumlichkeiten ist dar-
auf zu achten, die SpezialkldBler nicht von den an-
dern Kindern zu trennen. Von verschiedenen Spe-
zialklassenlehrern wird betont, daB man, wo es
nicht anders geht, eher eine der Normalklassen dis-
lozieren soll. Die Kinder diirfen nicht auch noch
an einem «speziellen Ort» in die Schule gehen; sie
sollen auch in dieser Hinsicht méglichst wenig auf-
fallen. Ein gleichzeitiger Unterricht mit den Kame-
raden ihres Jahrganges ist fiir verschiedene Facher
angezeigt. Auch in der Kirche soll man sie mit
ihren Alterskameraden einreihen. Wahrend der
Pause ist das gemeinsame Spiel mit den Schiilern
der Normalklasse sehr wichtig. Die Trennung ist
ein nicht zu tibersehender Nachteil, kann aber ge-
mé&f den oben gemachten Anregungen wenigstens
teilweise verhiitet werden.

3, Ausbildung der Lehrer

Die Auswahl an heilpiadagogisch geschulten Leh-
rern ist im Kanton Schwyz nicht gro8. Ebenso
schwierig diirfte es sein, Lehrer aus andern Kan-
tonen anstellen zu kénnen, da zurzeit iiberall Man-
gel herrscht.

Bei der Griindung von Spezialklassen miifite er-
wogen werden, ob man Lehrer und besonders Leh-
rerinnen aus dem Kanton Schwyz, welche iiber die
notwendigen Voraussetzungen verfiigen, die Absol-
vierung eines Kurses erméglichen kénnte. Aufer



der Bewilligung des Urlaubes diirfte auch an die
eventuelle Vermittlung von Stipendien gedacht wer-

den.
4. Einweisung

Fiir-den Lehrer ist es meistens ein schwerer Ent-
schluB, ein Kind in die Spezialklasse tiberweisen
zu miissen. Er mochte dem Kinde nicht unrecht tun;
er hat Angst vor den Schwierigkeiten mit den El-
tern. Er will nicht in den Ruf kommen, sich der
schwierigen unter seinen Schiilern zu entledigen.
Man kénnte ihm Gleichgiiltigkeit und Unkollegiali-
tat nachreden.

Eine genaue Regelung der Einweisung schlieft
ein ungerechtes Vorgehen aus und dem Lehrer wird
dadurch seine Aufgabe erleichtert. Erginzende, den
Verhiltnissen angepaBte gesetzliche Bestimmungen
sollten deshalb erlassen werden.

. Anwirter fir die Spezialklasse sollen von einer
neutralen Stelle gepriift, eventuell psychiatrisch un-
tersucht werden. Ferner ist zu beachten, daB alle
Antrage der Lehrer zu behandeln sind und nicht
z.B. aus Riicksicht auf die Familie des Kindes ab-
gewiesen werden diirfen. Durch die Spezialpriifung
wird es sich zeigen, welche Schule fiir das Kind die
geeignete ist.

5. Aufnahme von Kindern aus andern Gemeinden

Wie in den Landspezialklassen anderer Gegen-
den, so wird es auch im Kanton Schwyz mdglich
sein, da} Kinder aus Nachbargemeinden zu Fuf,
per Bahn, per Bus und per Velo in die Spezialklasse
kommen. Kreisspezialklassen werden deshalb am
besten in zentralgelegenen Ortschaften errichtet.

Diese Einrichtung wirft jedoch verschiedene Fra-
gen auf, zu deren Losung spezielle MafBnahmen ge-
troffen werden miissen wie z.B. im Winter die
Schulsuppe, Schaffung eines Mittagshortes, wo die
Kinder essen und sich aufhalten kénnen, etc. An
kleineren Orten sucht man eine Familie, welche
gewillt ist, evtl. gegen Entgelt, ein Kind zu verkosti-
gen. Fiir andere Kinder hat man sogar Pflegefami-
lien vermittelt, und diese Kinder gehen dann nur
fiir das Wochenende nach Hause. In manchen Fal-
len erweist sich eine Pflegefamilie als sehr giinstig.
besonders wenn die Verhiltnisse im Elternhaus zu
wiinschen iibrig lassen.

Die Wegnahme eines Kindes aus seiner Familie,
wenn auch nur teilweise, verlangt griindliche Uber-
legung. Die Gefahr der Entfremdung ist immer vor-
handen, und genaue Abklirung jedes einzelnen
Falles ist deshalb erforderlich.

6. Aufklidrung der Eltern und der Normalschiiler

Die Griindung von Spezialklassen erfolgt nir-
gends ohne Widerstand.

Es ist eine natiirliche Erscheinung, wenn sich die
Eltern gegen die Not ihrer Kinder auflehnen; sie
brauchen Zeit, bevor sie zu einem solchen Schick-
sal ja sagen konnen. Leider wird wenig getan, um
ihnen dabei zu helfen. Die Eltern machen dem Leh-
rer, dem Kinde, oft sich selbst Vorwiirfe und wollen
es nicht wahr haben, daf3 ihr Kind anders geartet
und weniger intelligent ist als seine Kameraden.

Es ist deshalb von grofiter Wichtigkeit, daB3 die
Eltern und auch breite Volksschichten aufgeklart
werden. Es diirften dann auch einem ehemaligen
SpezialklaBler in seinem Berufe weit weniger
Schwierigkeiten erwachsen als einem Sitzenbleiber.

Ferner wird der Aufkldrung der Normalschiiler
zu wenig Bedeutung beigemessen, d.h. dieser Punkt
wird gerne iibersehen. Alle Schiiler, grofie und
kleine, sollen von Sinn und Zweck der Spezialklasse
unterrichtet werden.

7. Schularzt

Fiir den Lehrer ist die gute Zusammenarbeit mit
dem Schularzt von enormer Bedeutung, sie ist fiir
ihn eine groBe Hilfe. In vielen Fallen scheint es an-
gezeigt, dafl der Schularzt, und nicht der Lehrer,
mit den Eltern spricht, wenn ein geistig zuriick-
gebliebenes Kind getestet, eventuell psychiatrisch
begutachtet werden muf.

Vielerorts hort man Klagen, die Schularzte kiim-
mern sich nur ungeniigend um das Spezialklassen-
problem. Vor 120 Jahren gingen jedoch die ersten
Initiativen fiir Spezialklassen fiir geistesschwache
Kinder von Arzten aus, und es sollte auch heute
noch moéglich sein, das Interesse der Schularzte zu
wecken und ihre tatkraftige Mitarbeit zu sichern.

Bei den vorstehend gemachten Vorschlagen ist
drei Punkten besondere Aufmerksamkeit geschenkt
worden:

Zentrale Lage
Zug- und Autoverbindungen
Vorhandene Schulzimmer

Die zustindigen Behorden des Kantons Schwyz
stehen vor einer groBen, aber schénen Aufgabe.
Wir hoffen, dafl bald die nétigen Schritte unter-
nommen werden, damit auch den Schwachen unter
den Volksschiilern eine geniigende Schulung und
umfassende Fiirsorge zuteil wird.
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Anzahl der schwach-
begabten Kinder

A B
 Vorschlag fiir Spezialklassen c SEE
in den vier Inspektoraten £ ST £
1. Inspektorat S §, S8 3B

Schwyz-Gersau, Schwyz 65 1 76
9 Spezialklassen (inkl. Seewen, Rickenbach,

Aufiberg und Ried-Haggen)

(In der schon bestehenden Klasse befinden

sich 22 Kinder)
Muotathal 27 3 30
1 Spezialklasse (inkl Ried-Muotathal u. Bisis-

thal. Ilgau meldet keine schwachbegabten

Kinder). Spezialklasse kame f. d. Schwéch-

sten zur Entlastung der Normalschule in

Betracht.
Ingenbohl 33 — 33
1 Spezialklasse (inkl. Morschach). Spezial-

klasse kime in Verbindung mit Sprach-

heilschule Paradiesli in Betracht.
Ibach 32 — 32
1 Spezialklasse (inkl. Schénenbuch)
Gersau

Es werden nur 6 schwachbegabte Kinder

gemeldet, welche evtl. die Schule in Ingen-

bohl besuchen kénnten.
Riemenstalden

meldet keine Kinder. Im Bediirfnisfalle

miiBten die Kinder in Pflegefamilien oder

Anstalten gegeben werden, da Ort zu ab-

gelegen ist.

2. Inspektorat

Arth-Kiifnacht, Kiifinacht 41 6 47
1 Spezialklasse (inkl. Immensee)

Die Lehrerinnen in Immensee haben Be-

denken wegen dem langen Schulweg nach

KiiBnacht. Die Zahl der Schwachbegabten

im Dorf selber rechtfertigt jedoch die

Griindung einer Spezialklasse nicht.
Arth-Goldau 54 — 54

1 Spezialklasse. Oberarth ware fiir eine Spe-
zialklasse am geeignetsten, da es zentral
gelegen ist.

Herbsttagung der

Es war eine glanzende Idee des Berner Sektionsvorstandes,
den Herbsttagungsort am 11. September in eine interessante
und lehrreiche Gegend zu legen, namlich an den Ort des Straf-
vollzuges, Thorberg. Die in einer idyllischen ehemaligen Burg
gelegene Strafanstalt beherbergt iiber 200 Strafgefangene der
schwereren Kategorie (am sozialen Leben gescheiterte Men-
schen). Von Herrn und Frau Direktor Werren eingefiihrt,
blickten wir in das Anstaltsleben, in die Verfassung und das
Leiden der Insassen, unter welchen es einsichtige Reuige,
aber leider auch abgebriihte Unverbesserliche gibt. Wir sahen
die Einrichtungen zur Arbeitstherapie, die Weberei, Schuh-
macherei und Landwirtschaft, pruften Unterkunft und Ver-
pflegung und kamen zum Schluf}, dall wir es uns anders vor-
gestellt hatten. Denn was in streng geregelter Tagesordnung
und Abgeschlossenheit an menschlich méglicher Wirme ge-
boten werden kann, wird von dem Direktorehepaar nicht ver-
sdumt. Es hat seine schwere Aufgabe nun 25 Jahre erfiillt,
und das verdient unsere Anerkennung und unsern Dank.

Das Mittagessen vereinigte die zahlreich erschienenen Mit-
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Merlischachen hat laut Meldung momentan
keine schwachbegabten Kinder.

Sattel 17 2 19
1 Spezialklasse (inkl. Steinerberg u. Roten-

thurm) Sattel ware fiir eine Kreisspezial-

klasse giinstig gelegen.

3. Inspektorat

March, Siebnen 37 2 39
1 Spezialklasse (inkl. Galgenen, Vorder- und

Innerthal). Siebnen wire fiir die Kinder

aus dem Wiggital giinstig gelegen, da dort

keine Spezialklasse in Frage kommen kann.

Auch Galgenen kénnte in Betracht kom-

men.
Lachen 35 7 49
1 Spezialklasse (inkl. Altendorf und Alten-

dorf-Berg)
Wangen 27 4 31
1 Spezialklasse (inkl. Tuggen und Nuolen)

Wangen wire fiir diesen Teil der March

am zentralsten gelegen.
Schitbelbach 14 3 17
1 Spezialklasse (inkl. Buttikon und Reichen-

burg)

4. Inspektorat

Einsiedeln-Héfe, Einsiedeln 39 15 54
Viertel des Bezirkes Einsiedeln und
Gemeinde Alpthal 39 — 39
2 Spezialklassen. Vom Schulinspektor wur-

den vorlaufig nur zwei Spezialklassen vor-

geschlagen, da man kaum erwarten darf,"

daB diese fiir den Anfang mehr ausgebaut

werden.
Wollerau 31 4 35
1 Spezialklasse (inkl. Schindellegi u. Feusis-

berg). Es konnte auch Schindellegi anstatt

Wollerau in Betracht kommen.
Freienbach 7 5 12
1 Spezialklasse
Unteriberg 28 2 30

1 Spezialklasse (inkl. Oberiberg und Studen)
Eine Kreisspezialklasse fiir die drei Ge-
meinden wire sehr angezeigt, diirfte aber
kaum in absehbarer Zeit erwartet werden.

Sektion Bern SHG

glieder im «L6éwen» zu Krauchthal. In seiner heimeligen
Gaststube verhandelten wir unter der geschickten Leitung
unseres bewahrten und riihrigen Kollegen Friedrich Wenger,
Bern, verschiedene Anliegen der Hilfsklassenlehrerschaft. Ein
solches Anliegen ist die spezielle Ausbildung des Lehrkorpers,
die im Kanton Bern noch der Lésung harrt. Es sind fiir die
nichste Zeit zwei Wege vorgezeichnet: Kurzfristige Kurse
(Ferienwochenkurse) fiir bereits titige Lehrkrafte und Lehr-
kurse in Verbindung mit der Universitit Bern fiir Anfanger.
Sie werden einen Jahreskurs an einem heilp"idagogischen
Seminar nicht ersetzen kinnen, wohl aber dem akuten Man-
gel an Speziallehrkriften und Erziehungsberatern entgegen-
kommen. Mit Anerkennung stellen wir eine wohlwollende
und tatkréftige Unterstiitzung von Seiten unseres kantonalen
Erziehungsdirektors, Herrn Dr. V. Moine, zu diesen Bestre-
bungen fest,

Auf die Verwendung der Hilfsklassenzeugnisse und beson-
derer Lehrmittel fiir unsere Kinder muB immer wieder hin-
gewiesen werden. Herr A. Zoss, Prasident der SHG, teilte mit,



daB das Lesebuch III im Druck ist und das fiinfte gegenwartig
bearbeitet wird. Ferner miisse die Verbindung mit den wel-
schen Kollegen, die nur noch an einem diinnen Faden zu
hingen scheint, einmal endgiiltig abgeklart werden.

Wir nahmen dankbar zur Kenntnis, daf} sich die «Schwei-
zerische Oekonomische Gesellschafty in den Dienst der Hilfs-
klassen stellt und die Fiirsorge und die Erziehung der geistig
Behinderten mit allen ihr zur Verfiigung stehenden Mitteln
unterstiitzen wird.

Eine rege Diskussion loste die Ausrichtung der kantonalen
Zulage an die Hilfsschullehrkréfte aus. Diese betrdgt seit
April 1956 Fr. 1320.— plus 10 Prozent nicht versicherter

Anteil (Fr. 132.—) und die Teuerungszulage von 8 Prozent.
Leider mufBte festgestellt werden, dafl einzelne wenige Ge-
meinden mit besonderer Besoldungsordnung (die zwei grof-
ten im Kanton Bern) die Zulagen ihren Hilfsklassenlehr-
kraften nicht voll ausrichten. Auch die Erscheinung, dafl Ge-
meinden Hilfsklassenlehrerinnen die Zulage fiir den Arbeits-
schulunterricht im 4. Schuljahr mnicht aushidndigen, gibt zu
denken. Der Vorstand wird sich weiterhin fiir die genaue
Interpretation der betreffenden Artikel des Besoldungsgesetzes
verwenden. Die nachmittiagliche Carfahrt durch das herbst-
lich-farbige Unteremmental schlofl die Tagung ab. A-s.

*

Die Finanzierung das schwerste Stiick an der Invalidenversicherung

Die von der eingesetzten Expertenkommission (welcher aus
den Reihen der Schweiz. Hilfsgesellschaft fiir Geistesschwache
Edwin Kaiser, Ziirich, angehorte) vorgeschlagenen Grund-
sitze sind im allgemeinen voll und ganz gewiirdigt und unter-
stiitzt worden. Die Parteien und Verbande pflichten nament-
lich den in Aussicht genommenen Wiedereingliederungsmaf-
nahmen mit dem Ziel zu, die Erwerbsfihigkeit wieder her-
zustellen oder doch zu verbessern bzw. zu erhalten. Damit
wird den Invaliden oder den von Invaliditdt bedrohten Mit-
menschen das Gefiihl zuteil, vollwertige Glieder der Volks-
gemeinschaft zu sein. Die moderne Medizin und Heiltherapie
vermégen in dieser Richtung erstaunliche Erfolge zu erzielen,
wenn den Patienten die erforderlichen Mittel zur Verfiigung
gestellt werden konnen. Das ist eine der Hauptaufgaben der
Invalidenversicherung. Allgemein hofft man, das schéne Werk
des sozialen Fortschritts auf den 1. Januar 1959 in Kraft tre-
ten lassen zu konnen. Allerdings ist daran noch etwas zu
zweifeln. Die Initiative auf Einfithrung der Invalidenver-
sicherung ist noch nicht zuriickgezogen. Vor allem die Finan-
zierung der Invalidenversicherung — diese wird im Jahr etwa
130 Millionen Franken kosten — wird noch allerlei zu reden
geben. Der Vorschlag — 10% Zuschlag auf der AHV — ist
einfach, aber damit will man sich nicht in allen Kreisen ab-
finden. Es ist aber doch zu hoffen, dafl ein gemeinsamer Weg
gefunden werden kann, das neueste eidgendssische Werk der
Solidaritét verdient es.

Auch nach Einfithrung der JV ist die allgemeine Erziehung
und Schulung kérperlich oder geistig behinderter Kinder
grundsétzlich Sache der Kantone und Gemeinden. Soweit die
Schulung gebrechlicher Kinder nicht im Rahmen des Primar-
schulunterrichtes und der im Zusammenhang mit diesen ge-
bildeten Spezialklassen durchgefithrt werden kann, sondern
zur spitern Eingliederung besondere Mafinahmen (Sonder-
schulung) notwendig sind, bezahlt die JV das Schul- und

Kostgeld bis zu einem Héchstbetrag, der vom Bundesrat fest- 7

gesetzt wird unter Beriicksichtigung:

— eines Schulbeitrages der Kantone und Gemeinden, der
deren Aufwendung fiir die Schulung eines normalen Kin-
des entspricht,

— einer angemessenen Beteiligung der Eltern an den Kosten

fir die Unterkunft und Verpflegung des Kindes in der
Anstalt.

Leistungen fiir die Sonderschulung werden insbesondere ge-
wéil}rt fir taubstumme (einschlieBlich hochgradig schwer-
hfirlge), blinde (einschlieBlich hochgradig sehschwache) und
blld}mgsféihige geistesschwache Kinder, sowie fiir bewegungs-
behinderte Kinder, denen infolge ihres Gebrechens der Besuch
des gewdhnlichen Primarschulunterrichtes oder von Spezial-
klasien nicht méglich ist oder nicht zugemutet werden kann.
_Fur die Sonderschulung schwererziebarer Kinder werden
keme Leistungen der JV gewihrt, soweit nicht ein kérper-
liches oder geistiges Gebrechen vorliegt.
i D(?n verantwortlichen Organen der SHG und der Pro In-
firmis fiel im Artikel 30, welcher sich mit der Sonderschulung

invalider Kinder befafBit, sofort auf, daf} fiir die bildungs-

unfihigen Kinder nicht gesorgt ist. Es wurde deshalb eine Ein-

gabe an das Bundesamt fiir Sozialversicherung verfafit, worin

verlangt wurde, daB die Bediirfnisse der Schwerstgebrech-

lichen besser beriicksichtigt wiirden. Es wurden Beitrage ver-

langt fiir

— die Verpflegungskosten bildungsunfihiger Kinder und Ju-
gendlicher, zumindestens bei Heimunterbringung in allen
Fillen, wo ein Heimaufenthalt nach der Beurteilung medi-
zinischer und sozialer Sachverstandiger als notwendig er-
scheint;

— den Bau und Betrieb von Heimen fiir Bildungsunfshige;

— den Betrieb von ausschlieBlich Invaliden dienenden Be-
schaftigungswerkstatten und -heimen fiir solche Invalide,
die sich im offenen Erwerbsleben nicht halten kénnen.

In der Begriindung wird darauf verwiesen, dafl schon aus
psychologischen Griinden Beitrdge an bildungsunfihige Kin-
der notwendig sind:

Es wiirde in der Bevdlkerung niemals verstanden, wenn
diese «klassischen» Invaliditdtsfdlle bis zum 20. Lebensjahr
leer ausgehen miifiten, besonders dann, wenn durch eine not-
wendige Heimversorgung groBe zusitzliche Lasten entstehen.
Es sehen denn auch bereits einige neue Schulgesetze, z.B. der
Kanton Zug und Aargau, fiir die Bildungsunfihigen die glei-
chen Leistungen vor wie fiir die zwecks Sonderschulung pla-
zierten Kinder. Eine entsprechende Losung rechtfertigt sich
sowohl vom Standpunkt der JV als aus wirtschaftlichen Uber-
legungen. Durch eine zweckmaBige Erziehung kann in vielen
Fillen die Fahigkeit zur Selbstbesorgung so weit gefordert
werden, daf} sich dadurch Hilflosenzuschlége fiir diese spatern
Rentner eriibrigen. Nicht gut gewohnte Bildungsunfihige be-
deuten eine auflerordentlich groBe Last fiir Familienangehs-
rige und Pflegepersonal und hindern diese am Erwerb oder
an der Pflege einer griferen Zahl Invalider.

Es gibt kaum ein Gebiet, wo der Mangel an Unterbringungs-
méglichkeiten derart schwerwiegend ist wie bei den Bildungs-
unfihigen; die JV wird sich dieser Notlage ihrer kiinftigen
Rentner nicht verschlieBen kénnen. Zudem erhielten diese
Pflegeheime, soweit sie privat-gemeinniitzig gefiihrt sind, bis-
her regelmiBige Bundesbeitrige aus dem Kredit fiir Gebrech-
lichenfiirsorge an ihren Betrieb und hatten die Moglichkeit,
fiir besondere Vorhaben gleich andern Werken Gesuche um
auBerordentliche Bundesbeitrige aus diesem Kredit zu stellen.

Auch die Dauerbeschiiftigungswerkstitten erhielten bisher
ordentliche und auBerordentliche Bundesbeitrige aus dem
oben erwihnten Kredit und sollten mit Einsetzen der JV nicht
schlechter als bisher gestellt werden. Sie sind eine unbedingt
notwendige Einrichtung fiir viele korperlich oder geistig
Schwergebrechliche. Soweit sie auch Jugendliche bis zu 20
Jahren beschiftigen, sind ihre Insassen keine Rentner, er-
halten also wahrend dieser Zeit keinerlei Hilfe von der JV.
Aber auch bei Rentenbeziigern kommt die Rente nicht dem
verhiltnisméBig teuren Betrieb dieser Werkstitten zu. Hii.
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SCHWEIZER RUNDSCHATU

Das Jugendsekretariat Hinwil

tragt den Bediirfnissen der infirmen Kinder mit besonderer
Aufmerksamkeit Rechnung. So wurde z.B. eine besondere
Betriebsbesichtigung fiir die Burschen der Spezialklassen
durchgefiihrt. In der Berufsberatung machten in irgendeiner
Art behinderte Ratsuchende 8% aus, ein Prozentsatz, der seit

Jahren gleich hoch ist.
*

480 Hilfs- und Spezialklassen

mit itber 8000 Schiilern stehen gegenwirtig in der Schweiz
in Betrieb. Wiirden aber samtliche Kinder, die eine Sonder-
schulung nétig haben, z.B. die meisten der Doppelrepetenten,
einmal erfaBt, so wiren die genannten Zahlen zu verviel-
fachen. Denn durchschnittlich ist mit rund 6% von Schul-
kindern zu rechnen, die dem Unterricht in der Normalschule
nicht zu folgen vermogen. Die erste Hilfsschule der Schweiz

wurde 1839 erdffnet.
*

In den Zentralvorstand Pro Infirmis

wurde Direktor A. Breitenmoser, Neu St.Johann, gewahlt.
Bekanntlich géhort er auch dem Zentralvorstand der SHG an.
Wir gratulieren zur Wahl herzlich.

*

Die Anstalt zur Hoffnung in Riehen bei Basel

bildet eine Erginzung der Hilfsschule der Stadt Basel. In die
Schulabteilungen gehen 75% der Zoglinge. Es bestehen:
1. Klasse fiir beschrankt Schulungsfihige, aber praktisch Bil-
dungsfihige. 2. Heilpadagogischer Kindergarten. 3. Vor-
schule. 4. Unterstufe. 5. Mittelstufe. 6, Oberstufe. 7. Anlern-
klassen fiir Schulentlassene.

HOBART GESCHIRRWASCHMASCHINEN
HOBART KUCHENMASCHINEN

HOBART FLEISCHSCHNEIDEMASCHINEN
HOBART KARTOFFELSCHALER

HOBART RAHMBLAESER

HOBART-MASCHINEN

J,BORNSTEIN A.G. ZURICH
Stockerstrasse 45 Telefon 278097 7 2788 48

Knack-
frische
Haselniisse

neuer
Ernte

J. Kidsi

Nuxo-Werk AG, Rapperswil

Jetzt ein Hochgenuss
in Form von
Nuxo-Haselnusscréme -
mit Honig gesiisste
«Haselnuss-Confi». Ein
hochwertiger Touren-
proviant.

In Bechern und Tuben.
Nuxo-Créme

mit Haselnlissen.

Auf Birnbrot und Friichte-
brot eine Delikatesse.

Mit Juwo-Punkten.

172




	Schweizerische Hilfsgesellschaft für Geistesschwache

